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Sturz mit Folgen

Ein Sachverständiger berichtet aus dem Gerichtssaal (13)

In dem Streitfall ging es um einen
elfjährigen Jungen, der auf einer
Treppe gestürzt war und sich da-
durch eine Unterarmfraktur zuge-
zogen hatte. Die Treppe besteht
zwar nicht aus Naturwerkstein,
sondern aus Beton, aber die Um-
stände und der Ausgang des Pro-
zesses lassen sich durchaus auch
auf Treppenstufen bzw. -beläge
aus Naturwerkstein beziehen.

❚ Das Objekt und der Unfall
Der Unfall ereignete sich in einer
Wohnanlage mit Laubengängen,
deren Geschosse mit einer gera-
den Außentreppe verbunden sind,
Bild 1. Bei starkem Regen rutschte
der Junge, zügig vom Laubengang
kommend, auf der dritten Stufe
von oben (siehe roter Pfeil) mit
seinen Turnschuhen aus und
stürzte die Treppe herunter, bis
dahin, wo auf dem Bild der Koffer
steht. Dabei zog er sich eine kom-
plizierte Unterarmfraktur zu.

❚ Der Prozess
Die mit ihrer Familie unten in der
Wohnanlage wohnhafte Mutter
des verletzten Jungen verklagte
daraufhin die Wohnungsbauge-
sellschaft. Sie bemängelte, dass die
Treppe nicht den Regeln der Bau-
kunst entspreche und daher, ins-
besondere bei Regen, eine erhebli-
che Unfallgefahr darstelle, und sie
beanspruchte mit ihrer Klage ei-
nen Betrag von 5 000 DM.

❚ Das Gutachten 
Der Sachverständige organisierte
als erstes einen Ortstermin. Er ließ

sich den Unfallhergang schildern,
nahm die Treppe in Augenschein
und prüfte vor Ort die Maße und
das Gefälle. Nach DIN 18 065 wa-
ren alle Mindestmaße wie 140 cm
Laufbreite (100 cm), 28 cm Auftritt

(26 cm) und 17,5 cm Steigung
(19 cm) eingehalten worden. An
beiden Seiten der Treppe fand er
ein stabiles und maßgerechtes
Geländer vor. Das Gefälle der ein-
zelnen Stufen – nachgemessen mit
einer elektronischen digitalen
Wasserwaage – liegt zwischen 0,0
und 0,3 %, Bild 2.
Nach dem Ortstermin schaltete
der Sachverständige den Techni-
schen Außendienst der Berufsge-
nossenschaft und dort den Ob-
mann für das Sachgebiet »Fuß-
böden und Treppen« ein. Dieser
Obmann brachte zum zweiten
Ortstermin zwei Ingenieure der
Bergischen Universität Wuppertal,
Abteilung Sicherheitstechnik, mit.
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Bild 1: Treppenlauf mit angeblicher Unfallstelle.

Bild 2: Kein Gefälle auf der Treppenstufe (Digitalanzeige).
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Mit einem Gleitmessgerät GMG
100 SC wurde nun im Bereich des
oberen Podests und auf der dritten
Stufe von oben der Gleitreibungs-
koeffizient gemessen; der entspre-
chende Prüfbericht wurde dem
Gutachten angehängt, Bild 3. 
Das Gutachten kommt zu dem
Schluss, dass die Treppenanlage
nicht den Regeln der Baukunst
entspricht, da sie bei Nässe und
nicht normaler Gehgeschwindig-
keit eine erhebliche Rutschgefahr
darstellt.

❚ Begründung des Gutachtens
Die Oberflächen der Treppenstu-
fen sind als Betonlauf sehr scha-
lungsglatt hergestellt. Die Glätte
der Betonoberfläche lässt sich be-
reits in trockenem Zustand erken-
nen. Bei Nässe besteht Rutschge-
fahr, auch aufgrund der Tatsache,
dass die obersten Treppenstufen
kein Gefälle aufweisen, weshalb
das Regenwasser durch seine Ad-
häsionswirkung auf den Stufen
stehen bleibt und eine Wasser-
schicht bildet. Die beim zweiten
Ortstermin durchgeführten Mes-
sungen belegen dies. 

❚ Das Urteil
Die Klage der Mutter des Jugendli-
chen und Mieterin gegen die Woh-
nungsbaugesellschaft wurde beim

zuständigen Amtgericht abgewie-
sen. Sie sollte die Kosten des Ver-
fahrens tragen.

❚ Die Urteilsbegründung
Das Gericht stellt fest, dass der
Sohn der Klägerin gestürzt ist und
sich dabei den Arm gebrochen hat.
Weiter steht zur Überzeugung des
Gerichts  fest, dass die Treppenan-
lage gemäß dem Gutachten des
Sachverständigen teilweise nicht
mit einer ausreichenden Rutsch-

hemmung ausgeführt ist. Es folgt
der Ausführung des Sachverstän-
digen, der ja festgestellt hatte, dass
im Bereich des oberen Podests
eine erhebliche Rutschgefahr be-
steht.
Die Beweisaufnahme hat jedoch
nach Überzeugung des Gerichts
nicht ergeben, dass sich der Sohn
der Klägerin seine Unterarmfrak-
tur dadurch zugezogen hat, dass er
bei Regennässe auf den Treppen-
stufen ausgerutscht ist. Die
Beweisaufnahme habe den Unfall-
hergang nicht nachweislich ge-
klärt, argumentierte das Gericht.
Obwohl drei Zeugen vernommen
worden seien, habe die Klägerin
nicht bewiesen, dass die Ursache
für den Sturz bei den nicht rutsch-
festen Treppenstufen zu suchen
ist. Aus diesem Grund hat das Ge-
richt die Klage abgewiesen.

❚ Das Aktenzeichen
Gegen das Urteil wurde zunächst
Berufung eingelegt. Als jedoch die
Kammer der Berufung keiner-
lei Erfolgschancen einräumte, wur-
de die Berufung termingerecht zu-
rückgezogen. Das Urteil liegt unter
dem Aktenzeichen 10 C 598 / 01
beim Amtsgericht Recklinghausen.
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Bild 3: Messung des Gleitreibungskoeffizienten auf der dritten Stufe von oben.
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